
Terminplan Wahlen 2023 (KV, PGR, TgV) 
Terminplan für die Wahlen des Kirchenvorstands, des Pfarrgemeinderats und der Teams 
gemeinsamer Verantwortung im 
Bistum Hildesheim 
am 12. November 2023 
 
Bitte generell beachten: Bei der Veröffentlichung der Kandidatenliste ist nur der Wohnort, 
nicht aber die Anschrift der Kandidatinnen und Kandidaten anzugeben! 
 

Datum 
 

Zuständig 
06. Juli 2023 letzte Frist zur Einreichung der notwendigen 

Anträge bezüglich einer 
Strukturveränderung in den Gremien im 
BGV, vor allem für Anträge bezüglich … 

•einer Änderung der Anzahl der zu 
wählenden Mitglieder bzw. zur  
•Gründung eines Pastoralrates 

bisheriger 
Kirchenvorstand/ 
Pastoralrat (zu 
richten an das BGV, 
Stabsabteilung 
Recht) 

bis zum 27. August 2023 Bildung des Wahlvorstands (§ 5 WahlO KV, 
§ 5 WahlO PGR, § 6 WahlO TGV)  

Pfarrer, 
Kirchenvorstand, 
Pfarrgemeinderat 

bis 10. September 2023 Aushang der vorläufigen Kandidatenliste für 
die Dauer von zwei Wochen mit dem 
Hinweis, dass Ergänzungsvorschläge 
innerhalb von zwei Wochen abgegeben 
werden können (§7 Abs. 4 WahlO KV; §7 
Abs. 4 WahlO PGR). 

Wahlvorstand 

bis 17. September 2023 Hinweis auf Veröffentlichung der vorläufigen 
Kandidatenliste während der Gottesdienste 
(§7 Abs. 5 WahlO KV, §7 Abs. 5 WahlO 
PGR). 

Pfarrer 

bis 24. September 2023 Abgabe von Ergänzungsvorschlägen (§8 
WahlO KV; §8 WahlO PGR). 

Kirchengemeinde-
mitglieder 

bis 08. Oktober 2023 Möglichkeit zur Auskunft über die 
Wählerliste (§6 Abs. 3 WahlO KV; §6 Abs. 3 
WahlO PGR). 

Wahlvorstand 

spätestens 
01. Oktober 2023 

Mitteilung über Zeit und Ort der 
Auskunftsmöglichkeit (§6 Abs. 3 WahlO KV; 
§6 Abs. 3 WahlO PGR). 

Wahlvorstand 

bis 08. Oktober 2023 Einsprüche gegen die Wählerliste (§ 6 Abs. 
4 WahlO KV; §6 Abs. 4 WahlO PGR). 

Kirchengemeinde-
mitglieder 

bis 11. Oktober 2023 Entscheidung über Einsprüche gegen die 
Wählerliste (§6 Abs. 4 WahlO KV; §6 Abs. 4 
WahlO PGR). 

Wahlvorstand 

15. Oktober 2023 Veröffentlichung der endgültigen 
Kandidatenliste (§9 Abs. 2 WahlO KV; §9 
Abs. 2 WahlO PGR; §8 Abs. 2 WahlO TgV). 

Wahlvorstand 

bis 15. Oktober 2023 Aufforderung zur Wahl durch Aushang und 
Bekanntmachung mit Hinweis auf 
Möglichkeit der Briefwahl (§10 WahlO KV; 
§10, §13 Abs. 3 WahlO PGR; §9, §11WahlO 
TgV). 

Pfarrer 
Wahlvorstand 

bis zum 11. November 
2023, 18 Uhr 

Eingang des Briefwahlumschläge (§16 
WahlO KV; §14 WahlO PGR). 

Kirchengemeinde- 
mitglieder 

12. November 2023 Wahl Kirchengemeinde- 



mitglieder 
19. November 2023 Bekanntmachung des Wahlergebnisses  

und Hinweis auf Einspruchsmöglichkeit  
(§20 WahlO KV; §16 WahlO PGR). 

Pfarrer 
Wahlvorstand 

bis zum 26. November 
2023 

Wahleinsprüche (§21 Abs. 1 WahlO KV; §17 
Abs. 1 WahlO PGR). 

Kirchengemeinde- 
mitglieder 

bis zum 10. Dezember 
2023 

Entscheidung über Wahleinsprüche (§21 
Abs. 2 u. 3 WahlO KV; §17 Abs. 2 u. 3 
WahlO PGR) 

Kirchenvorstand 

bis zum 24. Dezember 
2023 

Berufung der PGR-Mitglieder sowie der 
Mitglieder der Teams Gemeinsamer 
Verantwortung (§20 WahlO PGR) 

Pfarrer 

bis zum 12. Januar 2024 Einladung zu konstituierenden Sitzung des 
neugewählten PGR (§21 WahlO PGR) 

Pfarrer 

bis zum 12. Februar 
2024 

Einladung zur konstituierenden Sitzung des 
neugewählten Kirchenvorstands (§24 WahlO 
KV) 

Kirchenvorstandsvor-
sitzender  
Pfarrer 

 
 
 


